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Ihr Recht auf der Reise



von Rechtsanwalt Gerhard Kaßing / München
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Kurz vorab...



�Diese Seiten...

... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.

Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.



Copyright

Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden





Aktualität

Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Juni 1999.



Kritik und Anregungen

Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:

��



Rechtsanwalt Gerhard Kaßing

Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90
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Einleitung



�Die Zeit des Urlaubs ist bei vielen Leuten die einzige im ganzen Jahr, in der sie wirklich einmal abschalten können. Man findet fern des Berufsalltags wieder zu sich selbst zurück bzw. läßt sich als Hausfrau oder Hausmann einmal ein paar Wochen von dritter Hand verpflegen und umsorgen, ohne sich um die Vielzahl der kleinen Alltags-Dinge selbst kümmern zu müssen. 

Um so ärgerlicher ist es, wenn irgend�etwas im Rahmen der Urlaubsreise nicht klappt. Worauf Sie vor, während und nach der Reise achten müssen, damit Ihr Urlaub wunschgemäß verläuft bzw., wenn das nicht möglich ist, Sie im Nachhinein wenigstens zu Ihrem Recht kommen, wird in diesem Info erläutert.
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Das müssen Sie vor der Reise beachten



�Pauschalreise oder Einzelleistung? 



Der Gesetzgeber hat das Reiserecht vor rd. 20 Jahren gesetzlich geregelt. Die entsprechenden Vorschriften finden sich in den §§ 651 a ff BGB. Diese Vorschriften gelten jedoch vom Prinzip her nur für sog. "Pauschalreisen", das sind Reiseangebote, die sich aus mindestens zwei Leistungen zusammensetzen (Beispiel: Flug und Hotel oder Flug und Mietwagen). Nur für solche zusammengesetzten Leistungen gilt das Reiserecht. Buchen Sie nur eine einzelne Leistung(beispielsweise
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 nur einen Flug) sind die §§ 651 a ff BGB nicht anzuwenden. Dann haben Sie Schadenersatzforderungen oder ähnliches nur nach allgemeinem Recht. 

Immerhin hat aber die Rechtsprechung entschieden, daß die Buchung eines Ferienhauses auch ohne weitere zusätzliche Leistungen als "Reise" angesehen werden kann, wenn das Ferienhaus in einem Katalog, wie von einem Reiseveranstalter, angeboten wird. Auch für Ferienhausverträge gilt also das Reiserecht des BGB.





Katalog-Anpreisungen 



Eigentlich ist ja allgemein bekannt: Was in den Katalogen des Reiseveranstalters steht, ist grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem ist natürlich der Prospekt und die Anpreisungen darin die Grundlage für den Abschluß des Reisevertrages. Deshalb müssen die Angaben im Prospekt grundsätzlich richtig sein. Vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind gewisse Mindestangaben: Die Anpreisung im Katalog muß enthalten: 

den Urlaubsort

das Transportmittel dorthin (Merkmale und Klasse)

die Unterbringung (Art, Lage, Kategorie und Hauptmerkmale)

Angaben über Mahlzeiten und Reiseroute

Angaben über Paß- und Visaerfordernisse

Angaben über die Mindest-Teilnehmerzahl bei einer Gruppenreise



Nicht vorgeschrieben sind Angaben über die Verhältnisse am Urlaubsort und landestypische Besonderheiten, auf die Sie sich aber ggf. einstellen müssen. 
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Im Katalog stehen auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters, die Sie ebenfalls relativ genau lesen sollten, weil Sie dort evtl. Näheres über Buchung und Storno sowie über Mängelmeldungen am Urlaubsort finden. 





Wie gesagt: Die Prospektangaben müssen grundsätzlich der Wahrheit entsprechen, wobei die Gerichte den Reiseveranstaltern aber gestatten, die Reise "geschönt" darzustellen. Buchen Sie z.B. ein Hotel in "Strandnähe", dann bedeutet das, daß dieses Hotel nicht direkt am Strand liegt, sondern allenfalls zu Fuß in ca. 10 Minuten der Strand zu erreichen ist. Befindet sich das Hotel "in zentraler Lage", müssen Sie damit rechnen, an einer verkehrsreichen Kreuzung Ihren Urlaub zu verbringen. Buchen Sie ein "Hotel für junge Leute", können Sie damit rechnen, sich die ganze Nacht mit Diskothekenlärm abfinden zu müssen. Ein Zimmer hat bereits dann "Blick aufs Meer", wenn das Meer seitlich vom Balkon aus durch eine Lücke zwischen zwei weiteren Häusern zu sehen ist. Hat das gebuchte Hotel eine "einfache" oder "landesübliche" Ausstattung, müssen Sie mit Komforteinbußen rechnen. 

Sie sehen: Wenn Sie auf schwammige Formulierungen stoßen und wegen der Qualität der gebuchten Reise absolut sicher gehen wollen, müssen Sie sich vor der Buchung jedenfalls mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen und sich nach dem von Ihnen ins Auge gefaßten Objekt im einzelnen erkundigen.





Die Buchung 



Häufig werden Sie Ihre Reise über ein Reisebüro als Vermittler buchen. In diesem Falle gilt: Der Reisevertrag ist erst zustandegekommen, wenn der Reiseveranstalter selbst die Buchung bestätigt hat. Die Bestätigung muß wiederum nach den Vorgaben des Gesetzgebers bestimmte Mindestanforderungen über die Merkmale der Reise, den Reisepreis und die Zahlungsmodalitäten enthalten. Auf jeden Fall muß in der Bestätigung stehen, wann Sie an- und wann Sie abreisen. Es muß der Urlaubsort bezeichnet und sämtliche im Reisepreis enthaltenen Leistungen einschließlich vereinbarter Sonderwünsche aufgeführt sein. Wenn feststeht, daß Sie einen Prospekt erhalten haben (wenn Sie beispielsweise nach einer Bestell-Nummer im Prospekt buchen), dann darf sich der Reiseveranstalter bei der Buchungsbestätigung auf den Prospekt und dessen Angaben beziehen. 

Für kurzfristig gebuchte "Last-Minute-Reisen" können hiervon Ausnahmen gelten. In diesem Falle kann der Reiseveranstalter oft die zur Verfügung stehenden Kontingente nicht ganz genau einschätzen und sich beispielsweise hinsichtlich Flugzeit oder Hotel kurzfristige Änderungen vorbehalten.





Stornierung der Reise vor Reiseantritt 

Zwar sind es erst wenige Leute, die einfach ihre Sachen packen und zum Flughafen hinausfahren, um dort spontan zu entscheiden, wohin sie fliegen. Allerdings wird die Anzahl der kurzfristig gebuchten Reisen immer größer. Im Moment ist es jedoch noch der Regelfall, daß eine Reise längerfristig vorgebucht wird. Haben Sie das getan, kann natürlich in der Zwischenzeit einiges passieren. Evtl. sind Sie 
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aus gesundheitlichen oder sonstigen persönlichen Gründen (Ihre Oma ist gestorben und Sie müssen zur Beerdigung) nicht mehr in der Lage, die Reise anzutreten. In diesem Falle sind Sie berechtigt, den Reisevertrag ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Im Gegenzug ist der Reiseveranstalter allerdings berechtigt, von Ihnen eine Stornogebühr zu verlangen. Diese wird meistens in Prozentsätzen vom Reisepreis berechnet und erhöht sich schrittweise, je kürzer vor Reiseantritt Sie noch stornieren (denn umso schwieriger ist es für den Reiseveranstalter, die Reise noch an jemand anders abzusetzen). 

Für gewisse Risiken können Sie sich gegen diese Zahlung der Stornogebühr versichern. Werden Sie beispielsweise krank oder stirbt einer der Reisepartner, übernimmt eine Reisekosten-Rücktrittsversicherung die Stornogebühren. Solche Versicherungen sind nicht teuer und – da man gegen Schicksalsschläge ja nicht gefeit ist – bei teuereren Reisen jedenfalls zweckmäßig. 

Haben Sie sich nicht versichert und finden Sie aber stattdessen jemanden, der für Sie gerne verreisen würde, 
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muß der Reiseveranstalter im Normalfall lt. Gesetz diese Ersatzperson akzeptieren. Er darf dann von Ihnen nur die Mehrkosten für eine Umbuchung auf eine andere Person verlangen (die in aller Regel geringer sein wird, als die Kosten eine Stornierung). Den "Ersatzmann" kann der Reiseveranstalter aber ablehnen, wenn er aus persönlichen Gründen für die Reise nicht geeignet ist (er ist beispielsweise ansteckend erkrankt oder ihm fehlen notwendige Impfungen).



Wird die Reise aufgrund sonstiger außergewöhnlicher Umstände (Krieg, Naturkatastrophen, Terroranschläge) unmöglich und war dies bei der Buchung nicht vorhersehbar, dürfen sowohl Sie als auch der Reiseveranstalter vom Reisevertrag zurücktreten.





Zahlung des Reisepreises 



Nach dem Gesetz ist der Reisepreis eigentlich erst fällig, wenn Sie wieder zu Hause sind, also nach dem Ende der Reise. Dem dadurch entstehenden finanziellen Risiko versuchen die Reiseveranstalter zu entkommen, indem sie den Reisepreis vorab verlangen, bzw. wenn die Reise bereits länger vor Antritt gebucht ist, eine anteilige Vorauszahlung verlangen. Die Verauszahlung von mehr als DM 500,00 kann der 
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Reiseveranstalter nur verlangen, wenn er Ihnen für den Fall seiner evtl. Pleite eine entsprechende Sicherheit verschafft. Dies kann eine Ihnen gegenüber entsprechend nachgewiesene Versicherung sein oder aber ein gegenüber einer Bank gültiger Sicherungsschein. Wenn Sie also Vorauszahlungen in erheblichem Umfang leisten, bestehen Sie auf jeden Fall auf einer Sicherung nach § 651 k BGB. 

Zwar vom Gesetz nicht vorgeschrieben aber sinnvoll ist es weiter, die Zahlung des vollständigen Reisepreises von der Aushändigung der Reisepapiere (Flugticket, Hotelgutschein, etc.) abhängig zu machen.





Erhöhung des Reisepreises



Grundsätzlich können Sie sich darauf verlassen, daß der einmal zwischen Ihnen und dem Veranstalter vereinbarte Reisepreis sich nicht verändert. In Ausnahmefällen darf der Reiseveranstalter den Reisepreis aber erhöhen, wenn er 

sich die Erhöhung des Reisepreises im Vertrag (den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) vorbehalten hat und Ihnen den neuen Reisepreis genau vorrechnet.

Ferner darf durch die Erhöhung des Reisepreises nur eine Erhöhung der Beförderungskosten (Kerosin), der Abgaben für bestimmte Leistungen (z.B. Flughafengebühren) oder eine Änderung von Wechselkursen ausgeglichen werden.

Schließlich muß die Reisepreiserhöhung mehr als 20 Tage vor Antritt der Reise erfolgen. In einem kürzeren Abstand davor darf der Reiseveranstalter auch unter den o.g. Bedingungen seinen Reisepreis nicht mehr erhöhen.

Eine Erhöhung ist ferner nur zulässig, wenn zwischen dem Antritt der Reise und dem Abschluß des Reisevertrages mehr als vier Monate liegen. 
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Erhöht sich der Reisepreis um mehr als 5 %, dürfen Sie vom Reisevertrag 

zurücktreten. Sie erhalten bereits geleistete Anzahlungen dann voll zurück. Wahlweise können Sie verlangen, daß Sie der Reiseveranstalter an einer mindestens gleichwertigen Ersatzreise aus seinem Angebot zum alten Preis teilnehmen läßt. 





Änderung der Reiseleistung 



Verträge müssen grundsätzlich eingehalten werden. Deshalb ist der Reiseveranstalter im Normalfall nicht berechtigt, irgendetwas an der Reiseleistung abzuändern. Eine Ausnahme gilt, wenn er sich dies im Vertrag vorbehalten hat (vgl. Allgemeine Geschäftsbedingungen!) und die Änderung zumutbar ist.
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Zumutbar kann es beispielsweise sein, wenn der Veranstalter im Rahmen einer Rundreise die Reihenfolge der Ziele abändert, um einer Hotelüberbuchung aus dem Wege zu gehen. Unzumutbar ist es aber, bei einer Rundreise mit anschließendem Badeaufenthalt den Badeaufenthalt vorzuziehen. Handelt es sich um eine "erhebliche" Änderung einer "wesentlichen" Reiseleistung, können Sie wiederum von der Reise zurücktreten bzw. stattdessen die Teilnahme an einer anderen, gleichwertigen Reise verlangen.
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Das müssen Sie während der Reise beachten





�Reisemängel – was ist mangelhaft und was nicht? 



Ein Reisemangel liegt immer dann vor, wenn Sie am Urlaubsort nicht das vorfinden, was Sie üblicherweise aufgrund der Angaben im Katalog erwarten konnten. Beachten Sie auch hier wieder: Die Reise darf im Katalog "geschönt" dargestellt werden. Besteht jedoch der zugesicherte "Blick aufs Meer" lediglich aus einem im Hotelzimmer aufgehängten Brandungsfoto, ist die Reise jedenfalls mangelhaft. 

�In folgenden Fällen kann u.a. ein Reisemangel vorliegen: 



Der Rückflug wird um einen Tag verschoben (insbesondere vorverlegt!)

Der Flug ist überbucht

Ihr Gepäck geht verloren oder kommt zu spät im Hotel an

Das Hotel ist überbucht

Sie werden statt in einem gebuchten Bungalow in einem Hotelzimmer untergebracht

Ihr Hotel befindet sich gar nicht am Urlaubsort, sondern woanders

Das Essen im Hotel ist verdorben

Es fehlt der Swimmingpool oder der Tennisplatz oder eine andere derartige Nebeneinrichtung

Das Hotel ist weiter vom Strand entfernt als im Prospekt beschrieben

Ein wesentlicher Programmteil der gebuchten Reise (z.B. Kreuzfahrt, Rundreise) fällt aus.

Im Hotelzimmer befindet sich mehr Ungeziefer als landesüblich in einem Hotelzimmer tolerierbar.

Die Bettwäsche ist schmutzig.

Es fallen Mahlzeiten aus oder Sie müssen lange auf das Essen warten

In der Nähe des Hotels befindet sich eine Lärmquelle (Flughafen, belebte Verkehrsstraße, Baustelle), auf die im Prospekt nicht hingewiesen wurde.

Die im Prospekt zugesagte Reiseleitung existiert nicht



Folgende Sachverhalte wurden von der Rechtsprechung nicht als Mängel angesehen: �

Eine mehrstündige Verspätung des Abfluges

Unzureichendes Catering (also eine mangelhafte Verpflegung an Bord)

Ihnen wird ein Platz im Raucherbereich des Flugzeuges zugewiesen; Sie haben sich im Vertrag keinen Nichtraucherplatz zusichern lassen.

Der Reiseveranstalter wechselt die Fluggesellschaft, hat sich dies im Vertrag aber vorbehalten

Im Hotelzimmer befinden sich sich zwei Einzelbetten statt eines Doppelbettes (vgl. hierzu die legendäre Entscheidung des AG Mönchengladbach, NJW 1995, S. 484).

Sie haben aufgrund des Verzehrs einheimischer Speisen eine Magenverstimmung erlitten

An alle Teilnehmer einer Gruppenreise wird einheitliches Essen ausgegeben

Das Hotelpersonal ist unfreundlich

Ihr Tisch im Speisesaal ist ungünstig gelegen

Die Unterkunft ist "hellhörig"

In der Unterkunft gibt es einzelne Insekten

In südlichen Ländern fällt gelegentlich der Strom aus

Der Strand ist ortsüblich verschmutzt

Sie haben ein Stadthotel gebucht und sind mit normalem Straßenlärm konfrontiert

In einem Badesee befinden sich Frösche und Fische �

Ob jeweils im Einzelfall ein Mangel vorliegt, richtet sich danach, was Sie nach dem Reiseprospekt vor Ort vernünftigerweise erwarten können. Für eine Billigreise gelten natürlich andere Maßstäbe als für ein 5-Sterne-Hotel.





Mängelanzeige und Abhilfeverlangen 



Wenn Sie der Meinung sind, daß die Reiseleistung mangelhaft ist, müssen Sie unbedingt schon am Urlaubsort etwas tun. Es reicht nicht, seine Unzufriedenheit in sich hineinzufressen und erst nach dem Urlaub tätig zu werden. Denn häufig wird es möglich sein, den Reisemangel zu beheben (beispielsweise reicht für einen defekten Duschkopf ein entschlossener Griff eines Installateurs). 
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Jeden Reisemangel müssen Sie dem Reiseveranstalter gegenüber anzeigen und ihn zur Abhilfe innerhalb einer angemessenen Frist auffordern. Dabei ist es notwendig und unverzichtbar, daß Sie sich mit dem Abhilfeverlangen an die örtliche Reiseleitung des Reiseveranstalters wenden. Tun Sie das entweder schriftlich (mit Kopie für sich) oder unter Zeugen, damit Sie später in Deutschland das Abhilfeverlangen und die Fristsetzung auch nachweisen können. 

Sollte der Mangel u.a. gerade darin bestehen, daß vor Ort keine Reiseleitung vorhanden ist, mahnen Sie den Reiseveranstalter in Deutschland – am besten per Telefax – ab. 

Erst nach der gesetzten angemessenen Frist dürfen Sie am Urlaubsort selbst Abhilfe schaffen (z.B. evtl. eine Ersatzunterkunft für die bisherige ungeziefer-verseuchte Unterkunft beziehen und die Kosten hierfür dem Reiseveranstalter in Rechnung stellen. 

Sie müssen ausnahmsweise dem Reiseveranstalter dann keine Frist setzen, wenn eine Abhilfe gar nicht möglich ist (z.B. kann an das einzige Hotel am Ort der zugesicherte Swimmingpool ja nicht auf die Schnelle angebaut werden), wenn der Reiseveranstalter bzw. die Reiseleitung vor Ort die Abhilfe von vornherein verweigert oder Ihnen nach objektiver Betrachtung (Ihre subjektive "Wut im Bauch" zählt hier nicht) ein Zuwarten für Sie nicht zumutbar ist. Das ist z.B. 
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dann so, wenn Sie nachts am Urlaubsort ankommen und das Hotel überbucht ist. Hier dürfen Sie ohne Abmahnung und Fristsetzung sich ein anderes Hotel suchen. 

Merke: Es reicht nicht, wenn Sie Ihre Beschwerde beim Leistungserbringer (Hotelier, Mietwagenfirma, etc.) anbringen. Ihre Abmahnung muß an den Reiseveranstalter gerichtet sein. 
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Merke weiter: Wenn Sie nicht vor Ort Abhilfe unter Fristsetzung verlangen, kann es sein, daß Sie in Deutschland dann keine Rechte auf Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend machen können.





Beweissicherung 



Es kann natürlich immer sein, daß der örtliche Diensteanbieter dem Reiseveranstalter gegenüber den Mangel leugnet und dieser sich dann gegenüber Ihren Wünschen auf Reisepreisminderung taub stellt. Vor Ort müssen Sie deshalb Vorsorge dafür treffen, daß die Mängel auch im einzelnen 
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nachgewiesen sind. Schreiben Sie sich die Adressen von Zeugen auf, die den Mangel ebenso mitbekommen haben, wie Sie. Fotografieren Sie Mängel, soweit dies möglich ist. Lassen Sie sich, wenn sich die örtliche Reiseleitung darauf einläßt, einen Mangel von dieser schriftlich bestätigen. Lassen Sie sich jedenfalls Ihr Abhilfeverlangen von der Reiseleitung vor Ort schriftlich bestätigen.





Kündigung und vorzeitige Rückreise 

Ist der von Ihnen festgestellte Mangel so erheblich, daß der Urlaub insgesamt verdorben ist, brauchen Sie nicht bis zum Ende des Urlaubs warten und sozusagen die "Zeit totschlagen". Sie können den Reisevertrag sofort kündigen und auf Kosten des Reiseveranstalters vorzeitig heimreisen. 

Der Urlaub gilt dann als insgesamt verdorben, wenn der Mangel die Reise oder deren Sinn als ganzes erheblich beeinträchtigt, wenn der Gesamtwert der Reise betroffen ist und der Grad der Minderung mindestens 50 % beträgt. Die Mängel müssen also schon erheblich sein. 

Merke: Kündigen dürfen Sie erst, wenn Sie vorher unter Fristsetzung die örtliche Reiseleitung zur Abhilfe aufgefordert haben.
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Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Ihnen die Heimreise mit dem gleichen Verkehrsmittel zu ermöglichen, das auch für die ursprünglich geplante Rückbeförderung vorgesehen war.  

Wenn Sie gekündigt haben, hat der Reiseveranstalter keinen Anspruch mehr auf den Reisepreis. Sie können ihn also zurückfordern. Der Reiseveranstalter kann von Ihnen nur eine Entschädigung für solche Leistungen verlangen, die er bereits erbracht hat und die nicht infolge des Mangels für Sie wertlos geworden sind.





Haftung für Unfälle und dergleichen 



Der Reiseveranstalter haftet Ihnen natürlich nicht für alles, was Ihnen während des Urlaubes geschieht, immerhin aber für Schäden, die für ihn tätige Personen verursachen (ein Hotelpage beschädigt Ihren Koffer) bzw. für Schäden, die wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen (beispielsweise an der Hotelanlage) entstanden sind. Ist z.B. die Brüstung eines Hotelbalkons zu niedrig und entspricht nicht den Sicherheitsvorschrif-
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ten und fallen Sie deshalb vom Balkon, ist der Reiseveranstalter zum Ersatz verpflichtet. 

Ihr gewöhnliches Unfallrisiko trägt der Reiseveranstalter aber nicht. Beispielsweise haftet er nicht dafür, wenn Ihnen zu heißer Kaffee eingeschenkt wird und Sie sich den Mund verbrennen. Er haftet auch nicht dafür, wenn Sie während des Urlaubes in der Badewanne des Hotels ausrutschen.
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�Das müssen Sie nach dem Urlaub beachten





�

Minderung des Reisepreises 



Sobald der Urlaub beendet ist und Sie unter einem Mangel leiden mußten und diesen während des Urlaubes der örtlichen Reiseleitung oder per Fax dem Reiseveranstalter ordnungsgemäß angezeigt haben, können Sie wegen dieses Mangels eine Minderung des Reisepreises verlangen. Die Minderung steht Ihnen jeweils nur für den Zeitraum zu, in dem der Mangel vorhanden war. Beispiel: Der Swimmingpool des Urlaubshotels hatte für drei Tage kein Wasser. Sie bekommen dann für drei Tage eine anteilige Reisepreisminderung. 
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Die Minderung wird normalerweise durch einen prozentualen Abschlag auf den Reisepreis berechnet. Je schwerer der Mangel wiegt, desto höher ist der Abschlag. Konkrete Minderungstabellen, die über ganz Deutschland hinweg anwendbar sind, gibt es nicht. Allerdings hat das Landgericht Frankfurt/Main zumindest den Versuch unternommen, eine entsprechende Tabelle zu entwickeln (diese findet sich in NJW 1985, S. 113). Diese Tabelle kann zumindest einen ersten Anhaltspunkt dafür bieten, wieviel Sie im konkreten Fall verlangen können. 
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Ansonsten wird die Minderung jeweils konkret im Einzelfalls vom deutschen Amtsrichter, der entscheiden muß, festgelegt. Zuständig ist das Gericht am Geschäftssitz des Reiseveranstalters. Sie können also nicht an Ihrem eigenen Wohnsitz klagen, sondern müssen die Klage am Geschäftssitz des Veranstalters (z.B. Hamburg, Frankfurt oder München) erheben.





Schadenersatz 



Können Sie nachweisen, daß der Reiseveranstalter oder einer der örtlichen Diensteanbieter (Hotelier, Mietwagenfirma, etc.) den Mangel verschuldet hat, können Sie nicht nur eine Reisepreisminderung, sondern auch Ersatz eines Ihnen konkret entstandenen Schadens verlangen. Hat der Hotelpage fahrlässig Ihren Koffer beschädigt, muß der Reiseveranstalter 
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Schadenersatz für die Reparatur oder für die Neubeschaffung (insoweit nur den Zeitwert) bezahlen. Haben Sie verdorbenes Essen gegessen und mußten zum Arzt, muß der Reiseveranstalter die Arztkosten übernehmen. Wollten Sie im Urlaub das Tennisspielen lernen und haben sich deshalb eine entsprechende Ausrüstung angeschafft und hatte das gebuchte Hotel dann entgegen einer entsprechenden Zusicherung keine Tennisplätze, können Sie Ersatz für nutzlose Aufwendungen verlangen. Dann müssen Sie dem Reiseveranstalter aber nachweisen, daß Sie nur im Urlaub Interesse am Tennisspielen hatten und der Tennisschläger jetzt nutzlos herumliegt. 

Die Reiseveranstalter versuchen häufig, in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung für solche Schäden auf das dreifache des Reisepreises zu beschränken. Ist der Schaden so hoch, daß diese Summe überstiegen wird, sollten Sie anwaltschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen. Solche Haftungsbeschränkungen sind nämlich teilweise nicht wirksam. 

War die Reise infolge eines groben Mangels für Sie völlig nutzlos bzw.hatte sie für einen Teil der Urlaubszeit keinen Erholungseffekt, 
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können Sie wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Mußten Sie beispielsweise drei Tage in einem Zelt übernachten, bis für das überbuchte Hotel eine Ersatzunterkunft gefunden war, können Sie für diese drei Tage Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit verlangen. Für diesen Schadenersatz gibt es keine eindeutige Bemessungsgrundlage. Als Bemessungsfaktoren kommen jedoch der Reisepreis und das von Ihnen verdiente Gehalt in Betracht. Das bedeutet aber noch nicht, daß eine nicht verdienende Hausfrau weniger Schadenersatz bekommt als ein hochdotierter Manager. Der Erholungseffekt ist ja schließlich für beide in gleicher Weise notwendig.





Fristen 



Bitte beachten Sie unbedingt: Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter müssen Sie binnen eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter angemeldet haben.  

Beispiel: Sollte die Reise am 15. August enden und brechen Sie die Reise vorzeitig ab und kehren Sie am 5. August schon zurück, dann müssen Sie Ihre Ansprüche bis zum 15. September angemeldet haben. Verzögert sich der Rückflug, weil die Rückflugmaschinen überbucht sind und kehren Sie erst am 20. August zurück, müssen Sie Ihre Ansprüche gleichwohl bis zum 15.09.1998 geltend gemacht haben.



Versäumen Sie diese 1-Monats-Frist, sind Ihre Ansprüche dahin. Es ist also wichtig, daß Sie nach Rückkehr aus Ihrem Urlaub gleich tätig werden, wenn Sie meinen, Ansprüche zu haben. Sie sollten die Mängel und den 
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etwaigen Schaden dem Reiseveranstalter konkret schildern. In Ihrem Schreiben sollte deutlich gemacht werden, daß Sie entweder Minderung oder Schadenersatz fordern und sich nicht nur ganz allgemein beschweren wollen. Der von Ihnen verlangte Betrag muß allerdings in diesem Schreiben noch nicht eindeutig beziffert sein. Das Schreiben sollten Sie per Einschreiben/Rückschein an den Reiseveranstalter schicken. Dabei sollte dieses Schreiben nicht von Ihnen, sondern von einer dritten Person verpackt werden. Diese Person sollte auch den Rückschein ausfüllen und das Schreiben dann bei der Post einliefern. Nur so können Sie ausreichend nachweisen, daß Sie dem Reiseveranstalter tatsächlich ein solches Anspruchsschreiben geschickt haben.



Wenn der Reiseveranstalter nicht zahlt, müssen Sie binnen 6 Monaten nach dem ordnungsgemäßen Ende der Reise entweder eine Klage oder einen Mahnbescheid beim zuständigen Gericht einreichen, sonst sind Ihre Ansprüche verjährt. In diese Zeit wird allerdings der Zeitraum von der Anmeldung des Anspruchs bis zur schriftlichen Zurückweisung durch den Reiseveranstalter nicht eingerechnet. Das macht die Sache für Sie jedoch nicht einfacher, sondern häufig komplizierter. Denn die nicht einzurechnende Frist ist manchmal nicht auf den Tag genau bestimmbar. Sie wissen ja nicht, wann Ihr Einschreiben beim Reiseveranstalter ankommt. Die allgemeine Empfehlung geht also dahin, lieber ein oder zwei Wochen früher zu klagen als zu spät dran zu sein.
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Das Reiserecht gilt nur für Pauschalreisen und für Ferienhausverträge, aber nicht für einzelne Reiseleistungen, z.B., wenn Sie nur einen Flug buchen.



Angaben im Katalog dürfen schmeichelhaft sein, müssen aber trotzdem stimmen.



Aus wichtigen Gründen können Sie von der Reise zurücktreten. Dafür fällt dann aber eine Stornogebühr an.



Wenn Sie einen „Ersatzmann“ finden, müssen Sie nur die Umbuchungskosten zahlen.



Wenn Sie vor Antritt der Reise mehr als 500 DM zahlen müssen, muß der Veranstalter für den Fall der Reisepleite Sicherheit leisten.



Der Reisepreis darf nur in Ausnahmefällen erhöht werden. Fällt die Erhöhung größer als 5 % aus, dürfen Sie ohne Stornokosten zurücktreten.



An der Reiseleistung darf nur ausnahmsweise etwas geändert werden und nur, wenn das für Sie auch zumutbar ist.



Bei Mängeln unbedingt sofort vor Ort monieren und nicht warten, bis Sie wieder zu Hause sind!



Sie müssen bei der örtlichen Reiseleitung oder - z.B. per Fax - beim Veranstalter monieren. Beschwerden beim Hotel sind rechtlich irrelevant!



Verlangen Sie Abhilfe und setzen Sie eine angemessene Frist.



Machen Sie Fotos und schreiben Sie Zeugenadressen auf.



Vorzeitige Abreise ist nur bei ganz groben Mängeln möglich.



Der Reiseveranstalter haftet nicht für das normale Unfallrisiko.



Eine Minderung gibt’s nur für den Zeitraum, in dem der Mangel auch vorhanden war.



In den letzten Jahren werden die Gerichte mit den Minderungsbeträgen immer knausriger. Grund: Früher wurde für jede Kleinigkeit eine Unsumme verlangt. Jetzt will man dem Mißbrauch vorbeugen.



Schadensersatz gibt’s nur, wenn Sie nachweisen, daß der Veranstalter den Mangel selbst (mit) verschuldet hat. Konnte er die „Schlamperei“ vor Ort nicht vorausahnen, können Sie nur Minderung verlangen.



Für völlig nutzlos vertane Urlaubszeit können Sie eine Art Schmerzensgeld verlangen.



Wichtig! Unbedingt innerhalb eines Monats die Ansprüche beim Reiseveranstalter anmelden! Zahlt er nicht, müssen Sie binnen sechs Monaten klagen, sonst sind Ihre Ansprüche verjährt!
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